
Staatsanwälte ermitteln in den Chefetagen
Im Zentrum von strafrechtlichen Ermittlungen steht 
zunächst immer die Betriebsleitung. Bei Firmen, die als 
juristische Person wie z. B. eine GmbH geführt werden, 
richten sich die Ermittlungen gegen natürliche Perso-
nen. Verantwortlich sind hier die gesetzlichen Vertreter, 
bei der GmbH also der oder die Geschäftsführer.

Die Chefs haften nicht nur für ihr eigenes Tun oder Un-
terlassen, sondern oft auch für das Fehlverhalten ihrer 
Mitarbeiter. Gerade bei übertragenen Aufgaben wird 
ihnen häufig vorgeworfen, ihre Aufsichts- und Kontroll-
pflichten vernachlässigt zu haben. 

Ein Verdacht – hohe Kosten
Einerseits kann allein ein Verdacht Ermittlungen der 
Strafverfolgungsbehörde auslösen. Andererseits ist die 
Aufklärung des Sachverhaltes, der den Ermittlungen zu-

grunde gelegt wird, meist schwierig und damit langwie-
rig. Dazu muss mit Kosten für anwaltliche Unterstüt-
zung, private Gutachten und einen Prozess gerechnet 
werden. Die finanziellen 
und emotionalen 
Belastungen sind 
für die Betroffenen 
oft unüberschaubar 
und können 
existenzbedroh-
lich werden. 

D.A.S. Spezial-Straf-Rechtsschutz für Unternehmen
Steht der Staatsanwalt vor der Tür, braucht ein Unter-
nehmer schnellstmöglich die beste anwaltliche Hilfe, 
die er bekommen kann. Der Spezial-Straf-Rechtsschutz 
für Unternehmen der 
D.A.S. Rechtsschutzversi-
cherung ermöglicht eine 
effektive Strafverteidigung 
von Beginn an: So wer-
den neben anfallenden 
Gerichtsgebühren zum 
Beispiel auch teure An-
waltshonorare und Kosten 
aufwendiger Privatgutach-
ten von der Rechtsschutz-
versicherung bezahlt.

 

STAATSANWÄLTE KLINGELN NICHT 
Sie stehen völlig unerwartet vor der Tür!

Bereits eine anonyme Anzeige reicht aus – und schon steckt man als Unternehmer in polizeilichen oder 
staatsanwaltlichen Ermittlungen. Zudem erhöhen neue Gesetze und verstärkte Kontrollen die Gefahr, sich 
unversehens in juristischen Fußangeln zu verfangen. Die D.A.S. Rechtsschutzversicherung hilft, selbst-
schädigendes Verhalten zu vermeiden, wenn man ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten ist.

D.A.S. Fachinformation
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Hinweis: 
Die Informationen sind sorgfältig recher-
chiert. Eine Haftung für die Richtigkeit, 
Aktualität und Vollständigkeit der Beiträge 
kann jedoch nicht übernommen werden. 
Alle Inhalte dieses Beitrags sind urheber-
rechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und 
der Nachdruck sind ohne Genehmigung 
der D.A.S. untersagt. Alle Rechte bleiben 
vorbehalten.
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Stehen die Staatsanwaltschaft bzw. ihre Ermittlungsbeamten vor 
der Tür, heißt es Ruhe bewahren. Behindern Sie die Durchsuchung 
der Geschäftsräume nicht, aber handeln Sie unbedingt nach dem 
Grundsatz „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“. 
Die D.A.S. hat eigens eine 10-Punkte-Checkliste für betroffene 
Unternehmer entwickelt.

10-PUNKTE-CHECKLISTE
Im Visier der Staatsanwaltschaft

Bleiben Sie ruhig und freundlich. Fordern Sie Aufklärung über die ge-
nauen Gründe und Ziele des Besuchs. Machen Sie aber ohne anwaltli-
chen Beistand keinerlei Aussage zur Sache.

Rufen Sie schnellstmöglich einen auf Strafrecht spezialisierten Anwalt 
oder den D.A.S. Rat & Recht Leistungsservice (0800/327 3271) an. 
Die D.A.S. vermittelt ihren Kunden einen professionellen Anwalt in 
der Nähe. Bitten Sie den Anwalt um rasches Erscheinen.

Lassen Sie sich den Dienstausweis des Durchsuchungsleiters zeigen 
und notieren Sie seine Personalien sowie die weiterer Ermittlungsper-
sonen. 

Schauen Sie ggf. den richterlichen Durchsuchungsbeschluss an. Ma-
chen Sie sich Notizen über den Inhalt (Tatvorwurf, Aktenzeichen und 
Gericht) oder fertigen Sie eine Kopie des Dokuments an.  

Niemals sollten Ermittler ohne Aufsicht tätig werden – daher emp-
fiehlt es sich, umgehend kompetente, schweigsame Mitarbeiter als 
ständige Begleiter abzustellen. 

Untersagen Sie Vernehmungen auf dem Firmengelände.

Behindern Sie die Beamten nicht bei ihrer Arbeit. Diese sind berech-
tigt, Geschäftsräume, Schreibtische und Schränke öffnen zu lassen. 
Sie müssen aber keine Unterlagen für sie heraussuchen und freiwillig 
herausgeben – lassen Sie alles beschlagnahmen. 

Stellen Sie den Ermittlungsbeamten einen Fotokopierer zu Verfügung. 
Mit der Begründung, dass die beschlagnahmten Unterlagen zur Auf-
rechterhaltung des Geschäftsbetriebs benötigt werden, wird oftmals 
das Kopieren erlaubt oder die Ermittler nehmen selbst nur Kopien mit.

Machen Sie sich Notizen über den Ablauf der Durchsuchung – ein 
Diktiergerät kann hier nützliche Dienste leisten. 

Verlangen Sie eine detaillierte Dokumentation der beschlagnahmten 
Gegenstände und widersprechen Sie formell der Beschlagnahme. 
Auch wer Schlimmes befürchtet, sollte keinesfalls versuchen, Unter-
lagen zu vernichten oder Daten zu löschen.
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Ihr Ansprechpartner:


